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Die Sozialhilfe darf nicht 
zweckentfremdet werden. Die 
Gemeinden sollen deshalb frei 
sein, in welcher Form sie die 

Sozialhilfe ausrichten wollen. In Fällen, 
in denen die Gelder für Ferienreisen, 
Autos, für einen luxuriösen Lebensstil 
oder zur Familienunterstützung ins Aus-
land geschickt werden, soll die Sozialhilfe 
auch in Form von Naturalien geleistet 
werden können. Diese Massnahme dient 
dem Erhalt der Glaubwürdigkeit der So-
zialhilfe beim Volk. So kann auch verhin-

dert werden, dass Sozialhilfegelder ins 
Ausland fliessen. In Paragraf 14 des 
 Sozialhilfegesetzes (SHG) ist festgehal-
ten: «Wer für seinen Lebensunterhalt 
und den seiner Familienangehörigen mit 
gleichem Wohnsitz nicht hinreichend aus 
eigenen Mitteln aufkommen kann, hat 

Anspruch auf wirtschaftliche Hilfe.»  
Für Familien im Ausland ist deshalb  
keine wirtschaftliche Hilfe vorgesehen. 
Somit sind die Überweisungen ins 
 Ausland eine Zweckentfremdung  
der  Sozialhilfegelder, die nicht zu  
tolerieren ist.

Da die Sozialhilfegelder zudem von den 
Gemeinden entrichtet werden, sollen sie 
auch selber entscheiden können, in wel-
cher Form diese geleistet werden, so nach 
dem Motto «Wer zahlt, befiehlt».

Sozialhilfegeldbezüger werden auch 
inskünftig Bargeld erhalten, wenn sie es 
im Sinn des im Gesetz vorgesehenen Rah-
mens verwenden. Wer sein Bargeld aber 
nicht für die Bezahlung der Miete, der 
Krankenkassenprämien und für die Er-
nährung der Familie verwendet, der soll 
kein Bargeld mehr erhalten, sondern 
 Gutscheine, auf denen er sich verpflich-
tet, diese nicht zu Bargeld zu machen.

Nein, dieser Vorschlag ist 
 unwürdig und unbrauchbar. 
Unwürdig ist er, weil auch 
 Sozialhilfebezüger mündige 

Mitglieder unserer Gesellschaft sind. 
 Solange sie ihre Miete bezahlen, sich 
 selber oder Familienmitglieder nicht 
 vernachlässigen, ist es ihnen überlassen, 
ob sie das knapp bemessene Geld für den 
persönlichen Bedarf lieber für ein TV-
Abo, Futter für ein Haustier oder einen 
Kinobesuch einsetzen wollen. Dieser 
selbstverantwortliche Umgang mit Geld 

ist wichtig, ist es doch das Ziel, dass diese 
Menschen irgendwann wieder selbstän-
dig werden. Und da ist es wenig hilfreich, 
sie in finanzieller Hinsicht derart zu be-
vormunden. Zumal es für diejenigen, bei 
denen das mit dem verantwortungsvollen 
Umgang mit Geld nicht klappt, bereits 

heute Ausnahmebestimmungen gibt, die 
es erlauben, andere Lösungen zu treffen.

Unbrauchbar ist der Vorschlag, weil er 
für die Gemeinden einen riesigen Auf-
wand bedeutet. Was bedeutet denn «in 
Naturalien bezahlen»? Dass die Gemeinde 
Zucker, Milch, Reis, Tampons, WC-Papier 
usw. selber einkauft und die Sozialhilfe-
bezüger dies auf der Gemeindeverwal-
tung beziehen? Ich bitte Sie! Oder ist da-
mit gemeint, dass Gutscheine abgegeben 
werden? Das hat man in einigen Kanto-
nen schon ausprobiert und ist schnell 
wieder davon abgekommen. Nicht nur 
wurde dadurch ein Schwarzmarkt für den 
Handel mit solchen Gutscheinen geschaf-
fen, auch der Aufwand der Gemeinden in 
der Submission und der Verwaltung die-
ser Gutscheinsysteme war enorm. Es ist 
deshalb verwunderlich, dass Parteien, die 
sonst immer einen Abbau der Verwaltung 
fordern, hier einer massiven Aufblähung 
derselben das Wort reden.

Leserbild der Woche
Da ist wohl der Besitzer schon längere Zeit in den Ferien: Marianne Baracchi aus Ottikon (Illnau-Effretikon) hat dieses Velo fotografiert.

Jeden Mittwoch wird an dieser Stelle ein Leserbild publiziert, das die Region repräsentiert. Menschen, Tiere, Bauten, Landschaften, Alltagsszenerien – alles ist möglich.  
Senden Sie uns Ihr Favoritenfoto per E-Mail redaktion@zol.ch, Vermerk «Leserbild der Woche». Geben Sie an, wo die Aufnahme gemacht wurde, und vermerken Sie Ihren Namen,  
Ihren Wohnort und Ihre Telefonnummer. Publizierte Fotos werden mit 100 Franken belohnt.

Sollen Sozialhilfeempfänger in Naturalien bezahlt werden?

«Sozialhilfe soll auch  
in Form von Naturalien  
geleistet werden können. 
Dies dient dem Erhalt  
der Glaubwürdigkeit.»

«Die Abgabe von Gut-
scheinen hat man in eini-
gen Kantonen ausprobiert 
und ist schnell wieder  
davon abgekommen.»
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Die Skandalnudel 
mit Einfluss  
auf den Bundestag

Die Strassenumfrage war 
verstörend. Da fragten 
die Fernsehmacher von 

RTL die Passanten, was sie von 
Gina-Lisa Lohfink hielten, und 
bekamen von Frauen und Män-
nern zur Antwort: Das deutsche 
Model und Party-Girl sei selbst 
schuld. Man traue dem «Mist-
stück» zu, dass es lüge, und wer 
sich so anziehe, müsse sich auch 
nicht wundern, wenn es dann 
«zu solchen Sachen» komme. 

Damit war die Vergewaltigung 
gemeint, die Lohfink zwei Män-

nern anlastete. Vor vier Jahren 
war es zwischen ihnen zu Sex 
gekommen, den Lohfink offen-
bar nicht wollte. 

Das Gericht glaubte ihr nicht: 
Wegen falscher Anschuldigun-
gen brummte es der 29-jährigen 
Skandalnudel mit den aufge-
spritzten Lippen und den Sili-
konbrüsten sogar eine 24 000- 
Euro-Strafe auf. Weil sie das 
Urteil nicht akzeptierte, steht 
Lohfink jetzt erneut vor Gericht. 
Ob sie die Wahrheit sagt oder 

nicht, weiss nur sie selbst. Aber 
ihr Fall ist nicht der einzige zum 
Thema «sexuelle Übergriffe», 
der zurzeit in der Öffentlichkeit 
diskutiert wird. 

Obwohl die Gleichberechti-
gung heute ein wichtiges Thema 
ist, kommt es oft genug vor, dass 
junge Frauen als Schlampen be-
schimpft oder begrapscht wer-
den, wenn sie einen kurzen Rock 
tragen oder dem Verehrer auch 
nur einen Korb geben. Das ge-
schieht in den sozialen Netzwer-

ken genauso wie im Freundes-
kreis oder in der Schule.

Für Lohfink, die sich für ihre 
«billigen Outfits», die nichts zur 
Sache tun, mittlerweile öffent-
lich schämt, haben sich Femi-
nistinnen starkgemacht. Tat-
sächlich haben die Schlagzeilen 
zum Fall dazu beigetragen, dass 
der Deutsche Bundestag das Se-
xualstrafrecht so verschärft hat, 
dass dort jetzt das Prinzip «Nein 
heisst Nein» gilt. Ob es Frauen 
besser vor sexualisierter Gewalt 
schützen kann, wird sich zeigen.


